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Ort:  Pflegeheim Scheffau 

 
Teilnehmer: Bürgermeister und Gemeindeverbandsobmann Ing. Wolfgang Knabl 

Bürgermeister Klaus Manzl  
Bürgermeister Christian Tschugg  
GR Josef Schachner 
PDL DGKP Markus Günther, Bakk. BSc  
Wirtschaftsleitung Sabine Werlberger 
Christian Peer, Verwaltungsassistenz 
WBL PFA Elisabeth Herzog (Personalvertretung) 
Mag. Marion Schneider (Betreutes Wohnen / Protokoll) 

 
Entschuldigt:  GV-Obmann-Stv. Anton Zott  

 
 

Tagesordnung: 
  

1. Beschlussfassung des Protokolls der letzten Sitzung (Nr. 199 vom 30.09.2025) 
2. Beschlussfassung des Voranschlags für das Jahr 2026 
3. Aktuelles aus dem Betreuten Wohnen 
4. Anträge, Anfragen und Allfälliges gemäß § 35 (4) TGO 2001 
5. Bewohnersituation 
6. Personalangelegenheiten 
 

(ab Punkt 5. ist die Sitzung nicht mehr öffentlich) 

 
 
1) Beschlussfassung Protokoll der letzten Sitzung (Nr. 199 vom 30.09.2025) 
Das Protokoll der letzten Verbandsversammlung vom 30.09.2025 wurde vorab an die 
Verbandsmitglieder übermittelt und anlässlich der gegenständlichen Sitzung einstimmig 
genehmigt. 

 
2) Beschlussfassung des Voranschlags für das Jahr 2026 
Der Voranschlag für das Jahr 2026 wurde den Mitgliedern der Gemeindeverbands-
versammlung vorweg übermittelt. Aufstellungen zu den wichtigsten Posten einnahmen- und 
ausgabenseitig sowie zu den Betriebsbeiträgen werden bei der GV-Versammlung ausgeteilt. 
 

Protokoll Nr. 200             vom 10. Dezember 2025  Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr 
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o Bezüglich der Entwicklung bei den Leasingmitarbeitern sollen quartalsmäßige Prognosen 
abgegeben werden. Bgm. Manzl spricht sich dafür aus, die bestehenden Mitarbeiter zur 
Erhöhung ihres Beschäftigungsausmaßes zu motivieren. 

o Derzeit gilt bei Budgetüberschreitungen ab 7.500,- EUR eine Erklärungspflicht an die 
Aufsichtsbehörde. Gebräuchlich ist generell ein Rahmen von 10.000 EUR (KufGem). 
Bezüglich einer Abweichung der Überschreitungen wird daraufhin einstimmig eine 
Toleranzgrenze von 10.000,- EUR beschlossen.  

 
Der Voranschlag für 2026 wird einstimmig beschlossen. 
Der mittelfristige Finanzplan wird einstimmig beschlossen. 

 
 
3) Aktuelles aus dem Betreuten Wohnen 
o Josef Eder aus Söll ist am 10.10.2025 in das Pflegeheim übersiedelt. Am 01.12.2025 ist 

Magdalena Lintner aus Söll in Top 11 eingezogen. 
o Maria Schellhorn aus Ellmau ist am 5.11.2025 in das Pflegeheim übersiedelt. Am 

01.01.2026 zieht Gerlinde Leiter aus Ellmau in Top 5 ein.  
o Bezüglich der Bewerberin Gerlind Heinemann, deutsche Staatsbürgerin, die aus ihrer 

Ellmauer Wohnung delogiert worden ist, meldet sich die zuständige Sozialarbeiterin des 
KH Kufstein nach wie vor regelmäßig. Bisher sind alle Versuche einer anderweitigen 
Unterbringung gescheitert bzw. hat Frau Heinemann die Aufnahme in einem deutschen 
Seniorenheim verweigert. In der Verbandsversammlung herrscht die einhellige Meinung, 
dass Frau Heinemann nur dann als Bewerberin auf der Warteliste bleiben kann, wenn alle 
Voraussetzungen dafür gegeben sind (z. B. Anerkennung der deutschen Pflegestufe in 
Österreich usw.). 

 
4) Anträge, Anfragen und Allfälliges gemäß § 35 (4) TGO 2001 

Die Wirtschaftsleitung fragt an, wie mit Heimbewohnern zu verfahren ist, die aus 
Eigenverschulden keine Mindestsicherung erhalten. Konkret betrifft dies derzeit einen 
Bewohner, der die Mindestsicherung künftig vielleicht nicht mehr beziehen kann, da er den 
Forderungen des Landes (Beibringen des Einkommenssteuerbescheides, Anführung der 
Zusatzeinkommen) nicht nachkommt. Dass er keinen Sachwalter hat und sich die Ehefrau 
nicht zuständig fühlt, erschwert die Angelegenheit zusätzlich.  
Die Gemeinden zahlen in solchen Fällen nicht. Wer die Anforderungen des Landes für die 
Mindestsicherung nicht erfüllt, kann den Heimplatz auch verlieren. Der jeweilige 
Standortbürgermeister soll mit den Betroffenen reden. Bgm. Tschugg wird im konkreten Fall 
die Tochter des Heimbewohners kontaktieren. Den Heimplatz selbst zu bezahlen wäre eine 
Alternative. 

 
Die Sitzung ist ab jetzt nicht mehr öffentlich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde hier ausschließlich eine Personalform verwendet. Sie bezieht sich auf Personen aller Geschlechter. 


